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Satzung der Hansestadt Liineburg iiber die Entschadigung der Ratsfrauen und -herren,
Ortsratsmitglieder und ehrenamtlich Tatigen
vom 15.12.1994 in der Fassung der achten Anderungssatzung vom 08.12.2011

Aufgrund der §§ 10, 11, 44, 54, 58, 71 und 90 ff. des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576) hat der Rat der Hansestadt Lineburg in seiner
Sitzung am 03.11.2011 folgende Satzung erlassen:

§ 1 Aufwandsentschéadigung fiir Ratsfrauen und Ratsherren

(1) Die Ratsfrauen und Ratsherren des Rates erhalten von dem Monat an, in dem ihre Eigenschaft als Ratsfrau
oder Ratsherr beginnt, bis zum Ende des Monats, in dem sie erlischt, eine Aufwandsentschadigung und fir jede
Teilnahme an Rats- und Ausschusssitzungen ein Sitzungsgeld. Der monatliche Pauschalbetrag fur die Aufwands-
entschadigung wird auf 200,00 €, das Sitzungsgeld auf 20,00 € je Sitzung festgesetzt.

(2) Far Fraktionssitzungen und Sitzungen von Gruppen von fraktionslosen Ratsmitgliedern wird Sitzungsgeld in
Hohe des Abs. 1 gezahlt. Die Anzahl der abrechnungsfahigen Sitzungen nach Satz 1 wird je Fraktion oder Grup-
pe von fraktionslosen Ratsmitgliedern auf 40 pro Jahr begrenzt. Fur Sitzungen der vom Rat gebildeten Kommissi-
onen wird Sitzungsgeld nach MalRgabe dieser Satzung bis maximal zwei Sitzungen pro Monat gezahilt.

(3) Neben den Entschadigungen gemal Abs. 1 werden fur besondere Funktionen folgende monatliche Aufwands-
entschadigungen gezahlt:

1. Burgermeisterin/Blrgermeister................... 500,00 €
2. Fraktionsvorsitzende
bis 5 Mitglieder der Fraktion..............c......... 200,00 €
bis 10 Mitglieder der Fraktion....................... 300,00 €
bis 15 Mitglieder der Fraktion....................... 500,00 €
bis 20 Mitglieder der Fraktion....................... 600,00 €
ab 21 Mitglieder der Fraktion ............c.cc...e... 700,00 €

Werden 2 besondere Funktionen von einer Person wahrgenommen, so reduziert sich der Gesamtbetrag der ad-
dierten Aufwandsentschadigungen nach Nr. 1 und 2 um 20 %.

(4) Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 gilt entsprechend auch fur die/den Sprecherin/Sprecher einer Gruppe bestehend aus einer
Fraktion und einem oder mehreren fraktionslosen Ratsmitgliedern, hier erhdht sich die in Satz 1 Nr. 2 genannte
Zahl der Mitglieder entsprechend um die Zahl der, der Gruppe angehdrigen, fraktionslosen Ratsmitglieder. Die/der
Gruppensprecherin/Gruppensprecher einer Gruppe von fraktionslosen Ratsmitgliedern erhalt eine Aufwandsent-
schadigung gemal Satz 1 Nr. 2 entsprechend der Anzahl der, der Gruppe angehérigen, Mitglieder.

(5) Sind Ratsfrauen und Ratsherren zugleich gewahlte Ortsratsmitglieder, Ortsvorsteherinnen oder Ortsvorsteher
oder deren Stellvertreterinnen/Stellvertreter, bleiben die sich daraus ergebenden Anspriche auf Zahlung von Auf-
wandsentschadigung nebeneinander bestehen.

(6) Fur die ausschlieRliche Nutzung des Ratsinformationssystems erhalten die Ratsmitglieder als Entschadigung
fur die ihnen hierdurch entstehenden Kosten einen jahrlichen Pauschalbetrag von 100,00 €. Die Zahlung erfolgt
jeweils im Voraus im Januar eines Jahres.

§ 2 Aufwandsentschadigung fiir Ortsratsmitglieder

(1) Die Mitglieder der Ortsrate erhalten von dem Monat an, in dem ihre Eigenschaft als Ortsratsmitglied beginnt,
bis zum Ende des Monats, in dem sie erlischt, eine monatliche Aufwandsentschadigung von 20,00 €. Ein weiterer
Anspruch auf Ersatz von Fahrkosten besteht nicht.

(2) Den Ortsburgermeisterinnen/den Ortsblrgermeistern wird eine Aufwandentschadigungen in Héhe von monat-
lich 300,00 € gezahlt, der/dem jeweiligen Stellvertreterin/Stellvertreter 50,00 €.

(3) Das Sitzungsgeld fur die Teilnahme an Ortsrats- und Fraktionssitzungen wird fiir maximal zwei Sitzungen

pro Monat gemaf § 1 Abs. 1 und 2 gewahrt. Die Ortsbirgermeisterinnen oder Ortsbirgermeister erhalten fir die
nach der Geschaftsordnung vorgesehene Teilnahme an Rats- und Ausschusssitzungen ebenfalls Sitzungsgeld in
entsprechender Hohe.

(4) Sollten im Ortsrat Fraktionen gebildet werden, erhalten die Fraktionsvorsitzenden im Ortsrat keine zusatzliche
Aufwandsentschadigung.

§ 3 Aufwandsentschadigung fiir Ortsvorsteherinnen oder Ortsvorsteher

Ortsvorsteherinnen oder Ortsvorsteher erhalten eine monatliche Aufwandsentschadigung von 300,00 €. Dane-
ben besteht kein weiterer Anspruch auf Ersatz von Auslagen, Verdienstausfall und Fahrkosten.



§ 4 Aufwandsentschéadigung fiir nicht dem Rat angehérende Ausschussmitglieder

Die nicht dem Rat angehoérenden stimmberechtigten und nichtstimmberechtigten Mitglieder von Ausschissen,
des Integrationsbeirates und der vom Rat gebildeten Kommissionen erhalten zur Abgeltung ihrer Aufwendungen
einschlief3lich der Fahrkosten eine Entschadigung von 26,00 € je Sitzung. Daneben besteht kein weiterer An-
spruch auf Ersatz von Auslagen.

§ 5 Verdienstausfall

(1) Die Ratsfrauen und Ratsherren sowie die Mitglieder der Ortsrate und der Ausschisse werden auf schriftlichen
Antrag fur ihren Verdienstausfall entschadigt, soweit eine Einkommensminderung durch die Wahrnehmung des
Mandats im Einzelfall nachgewiesen wird. Die Entschadigung wird auf einen Hochstbetrag von 18,00 € je Stunde
und fir langstens acht Stunden je Tag begrenzt (einschliel3lich Wegezeit).

(2) Der Ersatz von Aufwendungen fir eine Kinderbetreuung sowie der Ersatz fur eine Pauschalentschadigung bei
ausschlieRlicher Haushaltsfuhrung wird geman Abs. 1 gewahrt.

(3) Fir Tatigkeiten in Austbung des Mandats besteht kein Anspruch auf Ersatz von Verdienstausfall aul3erhalb
eines Zeitraums von 7 bis 19 Uhr (einschlieBlich Wegezeit) und samstags von 7 bis 13 Uhr (einschliel3lich Wege-
zeit), es sei denn, die Anspruchstellenden sind im Schicht- oder im vergleichbaren Dienst tatig.

§ 6 Fahrt-/ Flug- und Reisekosten

(1) Die Ratsfrauen und Ratsherren erhalten eine monatliche Fahrtkostenpauschale in Hohe von 28,00 € fir in
Ausubung des Mandats innerhalb des Stadtgebietes durchgefiihrte Fahrten.

(2) Bei Dienstreisen, die von Ratsfrauen, Ratsherren, Ortsrats-, Ausschussmitgliedern, die nicht dem Rat angehd-
ren, sowie von Ortsvorsteherinnen oder Ortsvorstehern auf Beschluss des Rates oder mit Genehmigung des Ver-
waltungsausschusses ausgefiihrt werden, besteht Anspruch auf Zahlung einer Reisekostenentschadigung nach
den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes in der jeweils geltenden Fassung, hiervon ausgenommen

ist die Zahlung eines Tagegeldes. Fahr-/Flugkosten werden nur bis zur H6he der niedrigsten Beférderungsklas-
se erstattet. Nachgewiesene Ubernachtungskosten, die das Ubernachtungsgeld nach dem Bundesreisekostenge-
setz Uberschreiten, werden nur dann erstattet, wenn der Nachweis erbracht wird, dass sie unvermeidbar gewesen
sind.

§ 7 Aufwandsentschadigung fiir die/ den Ausldanderbeauftragte/n

Die oder der Auslanderbeauftragte der Hansestadt Liineburg erhalt eine monatliche Aufwandsentschadigung
von 150,00 €. Fir die Teilnahme an Sitzungen wird ein zusatzliches Sitzungsgeld nicht gezahlt. Dies gilt nicht fur
Sitzungen des gemeinsamen Integrationsbeirates.

§ 8 Aufwandsentschadigung fiir die/den Plattdeutschbeauftragte/n
Die oder der Plattdeutschbeauftragte der Hansestadt Lineburg erhalt eine monatliche Aufwandsentschadigung
von 50,00 €.

§ 9 Aufwandsentschadigung fir die Mitglieder der Feuerwehr

(1) Folgende Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtlich tatige Funktionstrager der Feuerwehr Liineburg erhalten
eine monatliche Aufwandsentschadigung in nachstehend festgesetzter Hohe:

2. der StadtbrandmMEISTEr .........coiiiiiie e 400,00 €
3. der stellvertretende Stadtbrandmeister.............ooiiiiiiiii 150,00 €
4. der Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr LUneburg-Mitte ..o, 115,00 €
5. der stellvertretende Ortsbrandmeister LUneburg-Mitte.............cooiiiiiiiiiiiii e, 51,00 €
6. der Gefahrzugfihrer, Leiter der Tauchgruppe und Bereitschaftszugflhrer...........cccooveeeeiiini. 30,00 €
7. die Ubrigen Ortsbrandmeister und ZUGFUNrer............ooooiiiiiiiiiiieee e 77,00 €
8. die Ubrigen stellvertretenden Ortsbrandmeister und stellvertretenden Zugfihrer.......................... 36,00 €
9. der Ausbildungsleiter der Feuerwehr LUNEDUIG........ccoooiiiiiiiiiiiieeeeere e e e e e e e e 49,00 €
10. der Stadtsicherheitsbeauftragte. ... 36,00 €
11. die dienstplanmaRig eingesetzten Brandmeister vom Dienst (BVD)...........cccccciviviiieiiieeeeec s 49,00 €
12. der StadtjugendfEUEIWENIWAIT ..........oooii i e e e e e e e e e 46,00 €
13. der stellvertretende Stadtjugendfeuerwehrwart.............ccoociiiiiiiiii e 23,00 €
14. die Jugendwarte der Jugendgruppen innerhalb der OrtSFW ..o 23,00 €

15. die stellvertretenden Jugendwarte der Jugendgruppen innerhalb der OrtsFW...............ccccvnnn 10,00 €



(2) Fur den in Abs. 1 aufgefihrten Personenkreis sind grundsatzlich alle mit der Funktion verbundenen Auslagen
(einschlieRlich Fahr- und Reisekosten fir Dienstgange, Telefon- und Portokosten, Schreibmaterial u.a.) sowie eine
Verdienstausfallentschadigung durch Zahlung der Aufwandsentschadigung abgegolten. In Fallen einer aulerge-
woéhnlichen Belastung kann eine Verdienstausfallentschadigung gewahrt werden; Ubungen und Einséatze fallen je-
doch nicht darunter. Die Einkommensminderung ist nachzuweisen.

(3) Die in Abs. 1 aufgefiihrten Personen erhalten bei Dienstreisen, die von der Oberbirgermeisterin oder vom
Oberbiirgermeister angeordnet oder genehmigt worden sind, eine Reisekostenentschadigung. Fir die Reiseko-
stenentschadigung gilt § 6 Abs. 2 entsprechend.

(4) Die aktiven Mitglieder der Feuerwehr Liineburg, mit Ausnahme der in Abs. 1 genannten Ehrenbeamten und be-
sonderen Funktionstrager, erhalten auf schriftlichen Antrag eine Verdienstausfallentschadigung, wenn eine Ein-
kommensminderung durch die Teilnahme an Einsatzen, Ubungen oder Lehrgangen im Einzelfall nachgewiesen
wird. Der § 5 Abs. 1 und 2 der Satzung ist entsprechend anzuwenden.

§ 10 Ruhen von Entschadigungsanspriichen

(1) Der Anspruch von Ratsfrauen, Ratsherren oder Ortsratsmitgliedern auf Entschadigung entfallt fir die Zeit, in
der die Mitgliedschaft nach § 53 NKomVG ruht.

(2) Sind Ratsfrauen, Ratsherren (§ 1 dieser Satzung), Ortsratsmitglieder (§ 2), die Ortsvorsteherinnen/Ortsvorste-
her (§ 4), die/der Auslanderbeauftragte (§ 8), die/der Plattdeutschbeauftragte (§ 9) oder Mitglieder der Feuerwehr
(§ 10) langer als drei Monate an der Austibung der Mandatstatigkeit verhindert, ruht die Aufwandsentschadigung
fur die darber hinausgehende Zeit.

§ 11 Fraktionskostenzuschiisse

(1) Den Fraktionen werden Zuwendungen zu den sachlichen und personellen Aufwendungen fir die Geschafts-
flhrung einschlieRlich inrer Offentlichkeitsarbeit in Angelegenheiten der Hansestadt Liineburg (§ 57 Abs. 3

NKomVG) gewahrt.

(2) Die Zuwendungen betragen monatlich
bei 2 bis 4 Mitgliedern der Fraktion........................ 200,00€
bei 5 bis 10 Mitgliedern der Fraktion...................... 400,00 €
bei 11 bis 19 Mitgliedern der Fraktion .................... 600,00 €
ab 20 Mitgliedern der Fraktion ...........ccccceeennnn 800,00 €

sowie zusatzlich 20,00 € je Ratsmitglied in der Fraktion.
(3) Uber die Verwendung der Zuwendung ist ein Nachweis in einfacher Form zu fiihren, der jeweils bis zum 31.
Marz des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres dem Oberbirgermeister zuzuleiten ist.
(4) Nach § 3 Abs. 4 Satz 2 der Geschéaftsordnung der Hansestadt Lineburg vom 03.11.2011 sind Gruppen frakti-
onsloser Ratsmitglieder hinsichtlich ihnrer kommunalverfassungsrechtlichen Rechte den Fraktionen gleichgestellt,
fur diese Gruppen gelten daher die Abs. 1 bis 3 entsprechend.

§ 12 Inkrafttreten

Die 8. Anderungssatzung tritt zum 01.01.2012 in Kraft.
Ldneburg, den 08.12.2011

Hansestadt Lineburg

Madge
Oberbilrgermeister

Geandert durch Ratsbeschluss vom 08.12.2011
Veroffentlicht am 21.12.2011 im Amtsblatt fir den Landkreis Liineburg Nr. 12/2011



	Satzung der Hansestadt Lüneburg über die Entschädigung der Ratsfrauen und -herren,  Ortsratsmitglied
	§ 1 Aufwandsentschädigung für Ratsfrauen und Ratsherren
	§ 2 Aufwandsentschädigung für Ortsratsmitglieder
	§ 3 Aufwandsentschädigung für Ortsvorsteherinnen oder Ortsvorsteher 
	§ 4 Aufwandsentschädigung für nicht dem Rat angehörende Ausschussmitglieder 
	§ 5 Verdienstausfall 
	§ 6 Fahrt-/ Flug- und Reisekosten 
	§ 7 Aufwandsentschädigung für die/ den Ausländerbeauftragte/n
	§ 8 Aufwandsentschädigung für die/den Plattdeutschbeauftragte/n
	§ 9 Aufwandsentschädigung für die Mitglieder der Feuerwehr 
	§ 10 Ruhen von Entschädigungsansprüchen
	§ 11 Fraktionskostenzuschüsse
	§ 12 Inkrafttreten

